
Zeitschrift: Zeitlupe : für Menschen mit Lebenserfahrung

Herausgeber: Pro Senectute Schweiz

Band: 72 (1994)

Heft: 4

Rubrik: Bank/Versicherung

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte
an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei
den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Siehe Rechtliche Hinweise.

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les

éditeurs ou les détenteurs de droits externes. Voir Informations légales.

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. See Legal notice.

Download PDF: 04.05.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://www.e-periodica.ch/digbib/about3?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/about3?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/about3?lang=en


RATGEBER

Bank/Versicherung

Kapitalanlage
oder Leibrente?

Bez mez'zzer Pensionz'erarzg z»er-

den mir Fr. 270 000.- zzon einer
.Prizmi-Versicherung uushezu/zZi.
SoE ich diese hei einer Bunh an-
iegen oder hei einer Verszc/zez-img
eine Eezbrerzfe »on yä/zr/zc/i
Fr. F 8 000.- hau/en? Da hei einer
Kapz'faZazzZage das FFapz'faZ er-
haZZen hZez'hZ und mir gZeichwz'eZ

oder sogar mehr Zins ergihZ,
ZochZ mich dieses Azzgefecrt. /ch
denhe auch an euenZueZZe P/Ze-

gehosZen, die ich zvom Kapital
ahzzaeigen hann. Wie siehZ die
sZeuerZz'che Sezfe aus? Da meine
Frau Einwände wegen der Si-
cherhez'Z hei der AnZage haZ, wä-
re ich üher /hren PaZschZag sehr
danhhar.

Die Bank antwortet
Leibrenten sind auf die durch-
schnittliche Lebensdauer des Ver-
sicherten ausgerichtet. Kapital
und Zins werden in sogenannte
«Annuitäten» umgerechnet. Da-
bei wird ein vorsichtiger (d. h.

tiefer) Zinsfuss der Berechnung
zugrunde gelegt. Sie lohnen sich
deshalb nur für Personen, welche
die durchschnittliche Lebensdau-

er wesentlich überschreiten; aber

wer weiss das schon zum voraus?

Aus diesem Grunde emp-
fehle ich jeweils die Anlage in
Wertschriften, um so mehr, als die

Umwandlung eines Kapitals in ei-

ne Leibrente auch später jederzeit
möglich ist und mit zunehmen-
dem Alter immer günstiger wird.

Steuerlich sollte es keinen
Unterschied zwischen einer Kapi-
talauszahlung und der Umwand-
lung in eine Leibrente geben, so-
fern gemäss Versicherungsvertrag
die Auszahlung auf jeden Fall in
einer einmaligen Summe erfolgt.
Immerhin würde ich mich hier-
über bei der Versicherungsgesell-
schaft erkundigen. In den meisten
Fällen wäre eine Anlage mit einer
hohen Wertzuwachsquote Steuer-
lieh interessant, weil vielerorts
Kapitalgewinne nicht steuerbar
sind.

Dr. Emz'Z GwaZZer,

pensz'onzerZer SKA-Mitarizezter

Die Versicherung antwortet
Die Einwände Ihrer Frau haben
eine gewisse Berechtigung. Es ist

zwar weniger die Sicherheit der

Anlage als solche, als vielmehr die
Unsicherheit der Höhe der zu er-
wartenden Zinserträge. Die stark
fallenden Zinsen auch bei Obli-
gationen in den letzten zwei Jah-

ren einerseits und die gleichzeitig
steigenden Lebenshaltungsko-

sten andererseits haben viele
Rentnerinnen und Rentner vor
finanzielle Probleme gestellt.

Eine Anlage in Obligatio-
nen bringt zur Zeit nicht sehr viel
Zins. Es müsste deshalb das Ka-

pital angezapft werden, was zur
Folge hat, dass die Kapitalerträge
weiter abnehmen. Die Zinsen
sind zudem voll als Einkommen
sowie das Kapital als Vermögen
zu versteuern.

Anders sieht es bei der Ren-

tenlösung aus. Diese bietet ge-
genüber der Obligationenanlage
verschiedene Vorteile: Sie profi-
tieren von einem lebenslang ga-
rantierten Einkommen, das von
der Zinsentwicklung praktisch
unabhängig ist. Daneben kom-
men Sie in den Genuss von steu-
erlichen Vorteilen: Eine sofort be-

ginnende Leibrente unterliegt
nicht der Vermögenssteuer und
wird, falls selbstfinanziert, in den
meisten Kantonen nur zu 60% be-

steuert.
Eine interessante Aiternati-

ve ist das Aufsplitten des Kapitals.
So können Sie eine Rentenlösung
mit einer Einmaleinlage von
Fr. 250 000-wählen und die rest-
liehen Fr. 20 000.- zum Beispiel
auf ein Alterssparkonto legen.
Damit stellen Sie sich Liquidität
für den Notfall bereit und haben
zudem eine lebenslange Rente

garantiert.
Mar&efz'zzg Wlntezd/zizr-LeZzezz

KURHOTEL TERME ****'$ 6855 Stabio Tel. 091/47 15 64

Sonne, Spass und Gesandfte/f/ Fer/en und 77/erma//ruren im 7ess/n/

Einziges iTzerma/öad /m 7essin mit ersfWass/gem Komfort:
Sc/zwefe/, dod, f/uorgue//eo, /n/za/afionen, faogo, P/zys/of/zerap/e/z u.s.w.. /Vzf im Haas.

Ver/aogeo S/'e unseren Praspe/rt m/'f dem Pausc/ia/pre/s/
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